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Verwaltungsgericht Hamburg 

Beschluss 

 

In der Verwaltungsrechtssache  

  
,  

- Antragstellerin - 
 
 
Prozessbevollmächtigte(r):,  
 
g e g e n 

 

die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das Bezirksamt 
Hamburg-Nord, 
-Rechtsamt-,  
Kümmellstraße 7,  
20249 Hamburg,  

- Antragsgegnerin - 
 

hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 17, am 6. November 2020 durch  
 
 
 
beschlossen: 

Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wird abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. 

Der Streitwert wird auf EUR 15.000 festgesetzt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  

 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an 
das Hamburgische Oberverwaltungsgericht zu. Sie ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Be-
schlusses schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – in elektroni-
scher Form beim Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, einzulegen.  
 
Die Beschwerdefrist wird auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Hamburgischen Ober-
verwaltungsgericht, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, schriftlich oder in elektronischer Form (s.o.) eingeht.  
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Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die Begrün-
dung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Hamburgischen Oberver-
waltungsgericht, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, schriftlich oder in elektronischer Form (s.o.) einzu-
reichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung ab-
zuändern ist oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen.  
 
Eine Beschwerde in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist nur zulässig, wenn der Wert des 
Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt.  
 
Der Beschwerde sowie allen Schriftsätzen sollen – sofern sie nicht in elektronischer Form eingereicht werden 
– Abschriften für die Beteiligten beigefügt werden.  
 
Vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfever-
fahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechts-
anwälte oder Rechtslehrer an einer der in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung 
zum Richteramt zugelassen. Ferner sind die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen 
und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ergänzend wird wegen der weiteren Einzelheiten auf § 67 
Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 und Abs. 5 VwGO verwiesen. 
 
Hinsichtlich der Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten die Beschwerde an das Hamburgische Ober-
verwaltungsgericht zu. Die Streitwertbeschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form (s.o.) beim Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4, 
20099 Hamburg, einzulegen.  
 
Sie ist spätestens innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft 
erlangt hat, einzulegen.  
 
Soweit die Beschwerde gegen die Streitwertfestsetzung nicht durch das Verwaltungsgericht zugelassen worden 
ist, ist eine Beschwerde gegen die Streitwertfestsetzung nur gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes 200,00 EUR übersteigt. 
 

Gründe: 

I. 

Die Antragstellerin betreibt an … Standorten in Hamburg Fitnessstudios und begehrt im 

Wege des vorläufigen Rechtsschutzes mit einem Feststellungsantrag die Ermöglichung ih-

res Weiterbetriebes entgegen dem aktuell durch die Verordnung zur Eindämmung der Aus-

breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 30. 

Juni 2020 (HmbGVBl. S. 365) in der Fassung vom 30. Oktober 2020 (HmbGVBl. S. 547) 

(HmbSARS-CoV-2-Eindämmungs-VO) statuierten Verbot, Fitnessstudios für den Publi-

kumsverkehr zu öffnen. 

 

II. 

Der Hauptantrag der Antragstellerin ist nach §§ 122 Abs. 1, 88 VwGO sachdienlich dahin-

gehend auszulegen, dass sie die einstweilige sanktionsfreie Duldung des Betriebs ihrer … 

Fitnessstudios begehrt (vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 Bs 77/20, juris, Rn. 13 

ff.).  

Der so verstandene Antrag ist zulässig, aber unbegründet.  
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Nach § 123 Abs. 1 S. 2 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung zur Regelung 

eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis erlassen, wenn 

diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Dafür müssen ge-

mäß § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO tatsächliche Umstände glaubhaft ge-

macht werden, aus denen ein in der Hauptsache zu schützendes Recht (Anordnungsan-

spruch) und die Dringlichkeit einer Regelung (Anordnungsgrund) folgen.  

An das Vorliegen eines Anordnungsanspruchs sind vorliegend hohe Anforderungen zu stel-

len; es muss die weit überwiegende Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs in der Hauptsache 

bestehen. Denn das Begehren der Antragstellerin stellt sich zum einen angesichts der be-

fristeten Geltung des in § 4b Abs. 1 Nr. 28 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO bis zum 30. 

November 2020 statuierten Verbots, Fitnessstudios für den Publikumsverkehr zu öffnen, 

als eine endgültige Vorwegnahme der Hauptsache dar. Zum anderen würde im Falle eines 

Erfolgs der Antragstellerin § 4b Abs. 1 Nr. 28 HmbSARS-CoV-2-Eindämmungs-VO auf-

grund der dann zu erwartenden Eilanträge anderer Fitnessstudiobetreiber bzw. aufgrund 

des sich dann für die Antragsgegnerin ergebenden Drucks auf Gleichbehandlung faktisch 

außer Kraft gesetzt (vgl. hierzu OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 Bs 77/20, juris, 

Rn. 17 f.).  

Nach diesem Maßstab hat die Antragstellerin einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft 

gemacht. Die Kammer kann bei summarischer Prüfung nicht sicher erkennen, dass die An-

tragstellerin in einer (noch anhängig zu machenden) Hauptsache mit weit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit obsiegen würde. 

1. Die Kammer hat zwar erhebliche Zweifel daran, dass die Hamburgische SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung im Hinblick auf die Anforderungen des Parlamentsvorbehalts 

und des Bestimmtheitsgebots aus Art. 80 Abs. 1 S. 1 und 2 GG in §§ 32, 28 IfSG eine 

hinreichende Rechtsgrundlage findet.  

Mittlerweile erfolgen – nicht nur im antragsgegenständlichen Bereich des Fitnessstudiobe-

triebs – erhebliche Grundrechtseingriffe über einen längeren Zeitraum allein durch Rechts-

setzung der Exekutive, wobei mit der Dauer der Maßnahmen und der Intensität der mit 

ihnen verbundenen Grundrechtseingriffe die Frage an Gewicht gewinnt, ob die Verord-

nungsermächtigung zugunsten der Länder in den §§ 28, 32 IfSG noch den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen aus Art. 80 Abs. 1 S. 1 und S. 2 GG genügt (hierzu zuletzt 

BayVGH, Beschl. v. 29.10.2020, 20 NE 20.2360, BeckRS 2020, 28521, Rn. 28, m.w.N.).   

Das Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot verpflichten den Gesetzgeber, die für die 

Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen im Wesentlichen selbst zu treffen 
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und diese nicht dem Handeln und der Entscheidungsmacht der Exekutive zu überlassen. 

Wann es aufgrund der Wesentlichkeit einer Entscheidung einer Regelung durch den parla-

mentarischen Gesetzgeber bedarf, hängt vom jeweiligen Sachbereich und der Eigenart des 

betroffenen Regelungsgegenstandes ab. Die verfassungsrechtlichen Wertungskriterien 

sind dabei den tragenden Prinzipien des Grundgesetzes, insbesondere den darin verbürg-

ten Grundrechten zu entnehmen. Danach bedeutet wesentlich im grundrechtsrelevanten 

Bereich in der Regel „wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte“. Eine Pflicht zum 

Tätigwerden des Gesetzgebers besteht insbesondere in mehrdimensionalen, komplexen 

Grundrechtskonstellationen, in denen miteinander konkurrierende Freiheitsrechte aufeinan-

dertreffen und deren jeweilige Grenzen fließend und nur schwer auszumachen sind. Eine 

solche Pflicht ist regelmäßig auch dann anzunehmen, wenn die betroffenen Grundrechte 

nach dem Wortlaut der Verfassung ohne Gesetzesvorbehalt gewährleistet sind und eine 

Regelung, welche diesen Lebensbereich ordnen will, damit notwendigerweise ihre verfas-

sungsimmanenten Schranken bestimmen und konkretisieren muss. Grundsätzlich können 

zwar auch Gesetze, die gemäß Art. 80 Abs. 1 GG zu Rechtsverordnungen ermächtigen, 

den Voraussetzungen des Gesetzesvorbehalts genügen, die wesentlichen Entscheidungen 

müssen aber durch den parlamentarischen Gesetzgeber selbst erfolgen. Die Wesentlich-

keitsdoktrin beantwortet daher nicht nur die Frage, ob überhaupt ein bestimmter Gegen-

stand gesetzlich zu regeln ist. Sie ist vielmehr auch dafür maßgeblich, wie genau diese 

Regelungen im Einzelnen sein müssen (BayVGH, aaO, Rn. 29, m.w.N.). 

Vorliegend geht es um Grundrechtseingriffe, die nach ihrer Reichweite, ihrer Intensität und 

ihrer zeitlichen Dauer mittlerweile ohne Beispiel sein dürften. Mit der den streitgegenständ-

lichen Normen zu Grunde liegenden Verordnungsermächtigung der §§ 32, 28 IfSG wollte 

der Gesetzgeber hingegen nur die allgemeinverbindliche Regelung einer lokal begrenzten 

Gefahrenlage ermöglichen; bezeichnend ist insofern das in der Gesetzesbegründung allein 

beispielhaft genannte Badeverbot für ein bestimmtes Gewässer (vgl. BT-Drs. 8/2468 S. 21). 

Dass der parlamentarische Gesetzgeber nur Eingriffe von räumlich und gegenständlich be-

grenzter Reichweite vorgesehen hat, ergibt sich ferner aus den in § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG 

geregelten Befugnissen zur Schließung von Einrichtungen. Erwähnt sind diesbezüglich le-

diglich Badeanstalten sowie von Kindern frequentierte Gemeinschaftseinrichtungen. Die 

landesweite Stilllegung ganzer Gewerbezweige hat jedoch offenkundig eine ungleich hö-

here Eingriffsintensität. Sie im Hinblick auf die zitierten ausdrücklichen Schließungsbefug-

nisse auf die Generalklausel des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG zu stützen, begegnet nach Auffas-

sung der Kammer schwerwiegenden Bedenken. Denn bei der Auslegung einer General-

klausel ist unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit der 



- 5 -  
 
 
 

 
- 6 - 

 

Rechtsordnung stets der Normkontext heranzuziehen, sofern sich aus ihm erkennbar ein-

schlägige Wertungen des Gesetzes ergeben. Eine gesetzgeberische Abwägung der zur 

Bekämpfung einer Pandemie von bundesweiter Bedeutung erforderlichen Maßnahmen und 

den betroffenen Schutzgütern ist der Verordnungsermächtigung daher nicht zu entnehmen 

(vgl. auch BayVGH, aaO, Rn. 30). 

Angesichts der aktuell exponentiell wachsenden Infektionszahlen sowie im Hinblick auf die 

obergerichtliche Rechtsprechung, welche eine selbst erhebliche Grundrechtseingriffe ab-

deckende gesetzliche Grundlage für gegeben hält (vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 

20.08.2020, 5 Bs 114/20, juris, Rn. 8; OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 Bs 77/20, 

juris, Rn. 20; zuletzt auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 04.11.2020, OVG 11 S 

94/20, juris, Rn. 29 ff.) sieht die Kammer gleichwohl für das vorliegende Eilverfahren keine 

hinreichende Grundlage, von einer fehlenden verfassungsmäßigen Rechtsgrundlage aus-

zugehen und dem Antrag der Antragstellerin mit dieser Begründung stattzugeben (vgl. dies-

bezüglich auch VG Hamburg, Beschl. v. 23.10.2020, 7 E 4337/20, n.v., S. 6; VG Hamburg, 

Beschl. v. 26.10.2020, 14 E 4379/20, n.v., S. 10).  

Im Übrigen ergeben sich Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Hamburgischen SARS-

CoV-2-Eindämmungsverordnung entgegen der von der Antragstellerin geäußerten Ansicht 

nicht bereits daraus, dass die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und das Eigentumsgrund-

recht (Art. 14 GG) in § 28 Abs. 1S. 4 IfSG nicht erwähnt werden. § 28 Abs. 1 S. 4 IfSG trägt 

offenkundig dem Zitiergebot aus Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG Rechnung. Inhalts- und Schran-

kenbestimmungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG und berufsregelnde Gesetze im 

Sinne von Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG unterfallen jedoch nicht dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 

S. 2 GG (vgl. nur OVG Hamburg, Beschl. v. 20.08.2020, 5 Bs 114/20, juris, Rn. 9; OVG 

Magdeburg, Beschl. v. 08.05.2020, 3 R 77/20, juris, Rn. 37). 

2. Die tatbestandlichen Voraussetzungen von § 32 i.V.m. § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG sind erfüllt. 

Die Vornahme „notwendiger Schutzmaßnahmen“ ist nach letztgenannter Vorschrift (allein) 

davon abhängig, dass Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-

scheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-

dächtig oder Ausscheider war. Dass hiervon derzeit auszugehen ist, bedarf aus Sicht der 

Kammer angesichts der in den zurückliegenden Herbstwochen deutlich zunehmenden Be-

schleunigung des Infektionsgeschehens keiner weiteren Begründung (vgl. täglicher Lage-

bericht des Robert-Koch-Instituts, abrufbar unter https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html). Entgegen der von der An-

tragstellerin geäußerten Rechtsmeinung ist es nicht erforderlich, dass gerade in ihren Fit-

nessstudios Infektionen aufgetreten sind oder aufgetreten sein könnten.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
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3. Die hiernach vorliegenden tatbestandlichen Voraussetzungen berechtigen und verpflich-

ten die Antragsgegnerin zum Handeln (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.3.2012, 3 C 16.11, juris 

Rn. 23).  

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde bei Vorliegen der Tatbestands-

voraussetzungen die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhin-

derung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist (s. hierzu umfassend 

OVG Hamburg, Beschl. v. 20.8.2020, 5 Bs 114/20, juris Rn. 11). Unter die zu treffenden 

notwendigen Schutzmaßnahmen fallen nicht nur die in §§ 29 ff. IfSG ausdrücklich benann-

ten Maßnahmen. Vielmehr ist den Infektionsschutzbehörden ein breites Spektrum an ge-

eigneten Schutzmaßnahmen eröffnet, welches durch die Notwendigkeit der Maßnahme im 

Einzelfall begrenzt wird; darunter kann auch die Schließung von Betrieben fallen (OVG 

Hamburg, Beschl. v. 20.08.2020, 5 Bs 114/20, juris, Rn. 11). Dieser weite Anwendungsbe-

reich gilt auch für den durch die Regelung betroffenen Adressatenkreis. Vorrangige Adres-

saten sind zwar die in § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG benannten Personengruppen, bei denen 

feststeht oder der Verdacht besteht, dass sie Träger von Krankheitserregern sind, die bei 

Menschen eine Infektion oder eine übertragbare Krankheit im Sinne von § 2 Nr. 1 bis Nr. 3 

IfSG verursachen können. Wegen der von ihnen ausgehenden Gefahr, eine übertragbare 

Krankheit weiterzuverbreiten, sind sie schon nach den allgemeinen Grundsätzen des Ge-

fahrenabwehr- und Polizeirechts als "Störer" anzusehen. Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG 

können aber auch (sonstige) Dritte ("Nichtstörer") Adressat von Maßnahmen sein, bei-

spielsweise um sie vor Ansteckung zu schützen (OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 

Bs 77/20, juris, Rn. 22). 

Die Kammer sieht das in § 4b Abs. 1 Nr. 28 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO statuierte 

Verbot, Fitnessstudios für den Publikumsverkehr zu öffnen, bei summarischer Prüfung und 

unter Berücksichtigung des dem Normgeber eingeräumten Entscheidungsspielraums 

(noch) als eine notwendige Maßnahme an, die nicht gegen den Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz verstößt.  

a) Das Verbot, Fitnessstudios für den Publikumsverkehr zu öffnen, verfolgt den legitimen 

Zweck, die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen und damit die Bevölkerung 

vor einer Ansteckung mit diesem Virus zu schützen sowie die Funktionsfähigkeit des Ge-

sundheitswesens zu gewährleisten (vgl. § 1 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO). 

b) Das Verbot ist geeignet, das von der Antragsgegnerin verfolgte Ziel, die Ausbreitung des 

SARS-CoV-2-Virus einzudämmen, zu fördern. Der Hauptinfektionsweg beim SARS-CoV-2-

Virus ist nach gegenwärtigem Forschungsstand dessen Übertragung durch Tröpfchen und 
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Aerosole; dies gilt insbesondere bei Menschenkonzentrationen in geschlossenen Räumen 

und verstärkt dann, wenn Mindestabstände nicht durchweg eingehalten werden und kein 

effektiver Luftaustausch stattfindet (vgl. SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit, 

Robert Koch Institut, Stand: 30.10.2020, abrufbar unter https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html). Die Schließung von Fitnessstudios, in de-

nen typischerweise eine größere Anzahl von Menschen in geschlossenen Räumlichkeiten 

trainieren, wobei es aufgrund der körperlichen Anstrengung zu einer vermehrten Aerosol-

belastung kommt, ist vor diesem Hintergrund eine geeignete Maßnahme, um der Übertra-

gung des SARS-CoV-2-Virus zu begegnen. 

Die von der Antragstellerin vorgebrachten Argumente, mit der sie dem Verbot die Eignung, 

die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen, abspricht, überzeugen die Kammer 

nicht. Die Antragstellerin geht ausweislich ihrer Antragsschrift selbst davon aus, dass es in 

Fitnessstudios zu Infektionen kommt bzw. kommen kann; soweit sie in diesem Zusammen-

hang vorträgt, dass es kaum zu Infektionen komme, diese zudem meist glimpflich verliefen 

und im Übrigen durch geeignete Sicherheits- und Hygieneauflagen vermieden werden 

könnten, ist dies im Wesentlichen eine Frage der Erforderlichkeit und Angemessenheit des 

Verbots. 

Hinzu kommt, dass der hamburgische Verordnungsgeber aufgrund seines Einschätzungs-

spielraums davon ausgehen darf, dass die Schließung von Fitnessstudios einen spürbaren 

Beitrag zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus leistet. Entgegen der Ansicht der Antrag-

stellerin kann bei summarischer Prüfung nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, 

dass Infektionen in Fitnessstudios kaum auftreten. Richtig ist zwar, dass es bezogen auf 

Deutschland – soweit ersichtlich – keine positiven Erkenntnisse dazu gibt, dass es in Fit-

nessstudios häufig zu Infektionen kommt. Allerdings erwähnt das Robert-Koch-Institut in 

seinem SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 ausdrücklich größere CO-

VID-19-Ausbrüche in südkoreanischen Fitnessstudios. Darüber hinaus kann aus dem Um-

stand, dass Infektionen in Fitnessstudios nicht bekannt sind, nicht ohne weiteres geschlos-

sen werden, dass solche dort nicht oder kaum auftreten. Der Krankheitsverlauf im Falle 

einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus variiert in Symptomatik und Schwere, Infektio-

nen verlaufen in einer Vielzahl von Fällen symptomlos (vgl. RKI, SARS-CoV-2-Steckbrief; 

täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit vom 03.11.2020, S. 7, abrufbar 

unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsbe-

richte/Nov_2020/2020-11-03-de.pdf?__blob=publicationFile) und bleiben daher unbemerkt. 

Ferner weist das Robert-Koch-Institut ausdrücklich darauf hin, dass Angaben zum Infekti-

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-03-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-03-de.pdf?__blob=publicationFile
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onsumfeld von Ausbrüchen mit Zurückhaltung interpretiert werden müssen, da die Zuord-

nung zum Infektionsumfeld nicht immer eindeutig ist und die Gesundheitsämter mittlerweile 

in einem ganz überwiegenden Anteil der (überhaupt gemeldeten) Infektionen nicht mehr 

nachvollziehen können, wo der Ursprung einer Ansteckung im Einzelfall liegt (vgl. RKI, täg-

licher Lagebericht, aaO, S. 12 f.). Der tägliche Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 

27.10.2020 (abrufbar unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-

rus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-27-de.pdf?__blob=publicationFile) gibt an, dass 

nur etwa ein Viertel der insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle einem Ausbruch zugeord-

net werden könne. Darüber hinaus erfolgt die Ansteckung bei einem relevanten Anteil von 

Personen durch infektiöse Personen, die noch keine Symptome zeigen (vgl. RKI, SARS-

CoV-2-Steckbrief, aaO).  

An der Eignung des Verbots, Fitnessstudios für den Publikumsverkehr zu öffnen, zur Ein-

dämmung des SARS-CoV-2-Virus beizutragen, fehlt es entgegen der Ansicht der Antrag-

stellerin auch nicht deshalb, weil Fitnessstudiomitglieder durch das Verbot lediglich zu an-

deren Freizeitaktivitäten im privaten Umfeld gedrängt würden, die ebenso risikoreich bzw. 

sogar noch risikoreicher seien. Der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverord-

nung liegt entgegen der Ansicht der Antragstellerin insoweit ein schlüssiges Schutzkonzept 

zugrunde. Sofern Freizeitaktivitäten nicht bereits durch die Verordnung verboten sind oder 

lediglich unter besonderen Hygienemaßnahmen erlaubt sind, ruft die Verordnung alle Per-

sonen auf, körperliche Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen 

Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren (vgl. § 3 Abs. 1 HmbSARS-CoV-

2-EindämmungsVO). Damit trifft sie hinreichende Vorkehrungen, durch das Verbot be-

stimmter Aktivitäten nicht lediglich eine Verlagerung zu anderen, ebenfalls in Bezug auf die 

Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus als gefährlich einzustufenden Aktivitäten zu bewirken.  

Im Übrigen wäre es nach Auffassung der Kammer verfehlt, die Eignung des Verbots zur 

Eindämmung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus lediglich auf Grundlage der Wahr-

scheinlichkeit einer Übertragung des SARS-CoV-2-Virus im Fitnessstudio selbst zu beur-

teilen. Infektionen können, ungeachtet etwaiger Sicherheitsvorkehrungen, auch auf dem 

Weg zum Fitnessstudio, z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, erfolgen. Der Verordnungsge-

ber verfolgt mit der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung ersichtlich 

auch das Ziel, solche Ansteckungen im öffentlichen Raum durch eine Reduzierung der sich 

im öffentlichen Raum aufhaltenden Personen zu verringern. Dies ergibt sich nicht nur aus 

dem Aufruf in § 3 Abs. 1 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO, körperliche Kontakte mit Per-

sonen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-27-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-27-de.pdf?__blob=publicationFile
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reduzieren. Die Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung untersagt in wei-

tem Umfang (gemeinschaftliche) Aktivitäten und die Erbringung von Dienstleistungen im 

Freizeitbereich. So untersagt etwa § 4a HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO Veranstaltun-

gen mit Unterhaltungscharakter, § 4b HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO verordnet die 

Schließung von – im Wesentlichen dem Freizeitbereich zuzuordnenden – Einrichtungen 

(u.a. Clubs, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen), § 14 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-

mungsVO untersagt mit Ausnahme von Dienstleistungen des Friseurhandwerks und der 

Fußpflege alle nicht medizinisch notwendigen Dienstleistungen im Bereich der Körper-

pflege, § 15 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO verordnet die Schließung von Gaststätten 

und § 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO untersagt schließlich im Wesentlichen den 

(gemeinschaftlichen) Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen 

sowie den Badebetrieb in öffentlichen und privaten Schwimmbädern. Dass sich unter den 

zu schließenden Einrichtungen auch Einrichtungen befinden, bei denen sich das Publikum 

im Freien aufhält (zoologische Gärten, Tierparks, Freizeitparks, Freizeitaktivitäten im 

Freien), wo das Ansteckungsrisiko bei Einhaltung eines ausreichenden Mindestabstands 

nur sehr gering sein dürfte (vgl. RKI, SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit, 

aaO), zeugt nach Auffassung der Kammer davon, dass der Verordnungsgeber nicht nur die 

Ansteckungsgefahr am Ort einer durch die HmbSARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 

untersagten Aktivität bzw. Dienstleistung im Auge hat. Insoweit verweist auch die Antrags-

gegnerin in ihrer Antragserwiderung darauf, dass durch das Verbot, Fitnessstudios für den 

Publikumsverkehr zu öffnen, nicht nur Infektionen innerhalb von Fitnessstudios vermieden 

werden sollen, sondern auch Infektionen im öffentlichen Raum, z.B. bei der Benutzung des 

öffentlichen Personennahverkehrs. Die Schließung von Fitnessstudios, deren Besuch eine 

Fortbewegung im öffentlichen Raum erfordert, ist geeignet, diesen Zweck zu fördern.  

c) Der hamburgische Verordnungsgeber darf im Rahmen seines Einschätzungsspielraums 

das Verbot, Fitnessstudios für den Publikumsverkehr zu öffnen, für erforderlich halten, um 

das Ziel der Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus zu erreichen. Der Verordnungsgeber darf 

annehmen, dass vergleichbar effektive, aber mildere Mittel derzeit nicht verfügbar sind.  

Schutzkonzepte der Art, wie sie die Antragstellerin mit der Antragsschrift vorgelegt hat (…) 

bieten keine vollkommen sichere Gewähr, dass es nicht zu gefährlichen Aerosolbelastun-

gen in den geschlossenen Räumlichkeiten der Antragstellerin kommt, die im Falle der Teil-

nahme (unerkannt) infizierter Mitglieder zu einer deutlich erhöhten Infektionsgefahr und der 

Gefahr schwerer Krankheitsverläufe führen (vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 

Bs 77/20, juris, Rn. 33; OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 04.11.2020, OVG 11 S 94/20, 
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juris, Rn. 45). Hinzu kommt, dass es (insbesondere in größeren Fitnessstudios) dem Stu-

diopersonal oft nur schwer möglich sein dürfte, die Einhaltung der Hygiene- und Schutz-

maßnahmen durch die aktuell trainierenden Mitglieder zu kontrollieren bzw. effektiv durch-

zusetzen (OVG Hamburg, ebenda). 

In diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung ist, dass dem Verordnungsgeber bei 

der Beurteilung komplexer Gefahrenlagen, wie sie bei der aktuellen Corona-Pandemie ge-

geben sind, ein weiter Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Einschätzung der geeigne-

ten, erforderlichen und gebotenen Maßnahmen zukommt (OVG Hamburg, Beschl. v. 

20.5.2020, 5 Bs 77/20, juris, Rn. 28). Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für 

die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland auch in seiner aktualisierten Risikobewer-

tung vom 26. Oktober 2020 unverändert insgesamt als hoch, für Risikogruppen als sehr 

hoch ein. Es handele sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst 

zu nehmende Situation. In Deutschland  haben die Zahlen aktueller Neuinfektionen am 

heutigen Tag einen Höchststand erreicht (vgl. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-

11/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-anstieg-hoechstwerte, abgerufen 

am 06.11.2020).  Nach wie vor gibt es keine zugelassenen Impfstoffe. Bei einem Teil der 

Fälle seien die Krankheitsverläufe schwer und teilweise auch tödlich. Es werden wieder 

vermehrt COVID-19-bedingte Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gemeldet und die Zahl 

der Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, hat sich in den letz-

ten zwei Wochen mehr als verdoppelt (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Risikobewertung.html, abgerufen am 4. November 2020). Unter „Infekti-

onsschutzmaßnahmen und Strategie“ wird darin unter anderem ausgeführt, dass die mas-

siven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes durch ge-

samtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem 

Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich er-

gänzt werden sollten. Gerade wenn das Infektionsgeschehen wie hier wegen des nach ak-

tuellen fachwissenschaftlichen Erkenntnissen nunmehr bestehenden exponentiellen 

Wachstums unkontrolliert verläuft, greifen Infektionen vermehrt auf vulnerable Bevölke-

rungskreise über, die für schwere, häufiger als sonst sogar mit dem Tod endende Krank-

heitsverläufe anfällig sind. Die damit verbundene Auslastung und für die Zukunft befürchtete 

Überlastung des Gesundheitssystems führt auch dazu, dass andere ebenfalls notwendige 

Behandlungen zurückgestellt werden müssen, dass sich Gesundheitspersonal vermehrt in-

fiziert und für die Behandlung der erkrankten Patienten nicht mehr zur Verfügung steht und 

dass schlimmstenfalls ausgewählt werden muss, welcher Notfallpatient zulasten eines an-

deren behandelt wird. Weiterhin darf nicht vernachlässigt werden, dass eine Infektion auch 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-anstieg-hoechstwerte
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-anstieg-hoechstwerte
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zu Spät- oder Dauerfolgen führen kann. Diese belasten nicht nur die durch sie Betroffenen, 

sondern ebenfalls das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und gegebenenfalls die Sozial-

systeme (siehe OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 04.11.2020, OVG 11 94/20, juris, 

Rn. 48). Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und (auch angesichts der bislang nur 

begrenzten) Erkenntnisse überschreitet der Verordnungsgeber seinen Einschätzungsspiel-

raum nicht, wenn er auch ggf. gut durchdachten Hygienekonzepten nicht die gleiche Effek-

tivität hinsichtlich der Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus zuspricht bzw. die Gefahr der 

Lückenhaftigkeit von Hygienekonzepten oder die Gefahr der (fahrlässigen oder vorsätzli-

chen) Missachtung von Hygienekonzepten durch Fitnessstudiobetreiber oder –mitglieder 

nicht als „vernachlässigbare Größe“ ansieht.  

Im Übrigen sind Schutz- und Hygienekonzepte von Fitnessstudiobetreibern nicht geeignet, 

Infektionen, die im Zusammenhang mit dem Besuch von Fitnessstudios im öffentlichen 

Raum auftreten (s.o.), zu verringern oder zu unterbinden.  

d) Der hamburgische Verordnungsgeber darf das aktuell bis zum 30. November 2020 an-

geordnete Verbot, Fitnessstudios für den Publikumsverkehr zu öffnen, auch für angemes-

sen halten. Gegenüber dem Zweck der Eindämmung der bestehenden (Infektions-)Gefah-

ren für Leib und Leben der Mitmenschen, vor denen zu schützen der Staat nach dem 

Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG auch 

verpflichtet ist, stehen die mit dem Verbot einhergehenden Belastungen nicht außer Ver-

hältnis. Der mit der Schließung verbundene Eingriff in die Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1 

GG (Berufsausübungsfreiheit) und möglicherweise aus Art. 14 Abs. 1 GG (Recht am ein-

gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) führt sicherlich zu Umsatzeinbußen, die ge-

eignet sind, den Betrieb der Antragstellerin und anderer Fitnessstudiobetreiber wirtschaft-

lich schwer zu treffen. Dem so gewichteten Eingriff stehen jedoch überwiegende öffentliche 

Interessen gegenüber; die den Eingriff bewirkende Maßnahme erscheint zur Gewährleis-

tung der Gesundheit der Bevölkerung, einem auch mit Blick auf Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

überragend wichtigen Gemeinwohlbelang (vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 20.08.2020, 5 Bs 

114/20, juris, Rn. 26), auch notwendig. 

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Verordnungsgeber 

aufgrund des ihm zustehenden Einschätzungsspielraums davon ausgehen darf, dass die 

Schließung von Fitnessstudios einen spürbaren Beitrag zur Eindämmung des SARS-CoV-

2-Virus leistet (s.o.) und hieran aufgrund der vom SARS-CoV-2-Virus ausgehenden hohen 

Gefahr für die Bevölkerung und unbekannter Langzeitfolgen ein hohes öffentliches Inte-

resse besteht. Insoweit verfängt das Argument der Antragstellerin, Infektionen in Fitness-

studios verliefen regelmäßig glimpflich, nicht. Denn durch das Verbot, Fitnessstudios für 
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den Publikumsverkehr zu öffnen, soll nicht nur die Ansteckung der trainierenden Fitness-

studiomitglieder verhindert werden, sondern auch die Ansteckung der Kontaktpersonen die-

ser Mitglieder, die ggf. in eine andere bzw. höhere Risikokategorie fallen. Hinzu kommt, 

dass das Infektionsgeschehen mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass die genauen An-

steckungsquellen bei einer Vielzahl von Fällen nicht eindeutig ermittelbar sind (vgl. RKI, 

Situationsbericht vom 3. November 2020, S. 12 f.) und eine Rückverfolgung immer weniger 

möglich erscheint, so dass die Pandemiebekämpfung gerade nicht mehr allein bzw. vor 

allem bei sog. Haupttreibern ansetzen kann (OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 

04.11.2020, OVG 11 S 94/20, juris, Rn. 50). Unabhängig hiervon sind auch Maßnahmen, 

die zu einer Verringerung des Infektionsgeschehens nur in vergleichsweise geringem Um-

fang beitragen, umso eher verhältnismäßig, je größer die Gefahr für Leben und Gesundheit 

von Menschen einzuschätzen ist (OVG Berlin-Brandenburg, ebenda). 

Der Verordnungsgeber überschreitet seinen ihm in der aktuellen Pandemielage zustehen-

den weiten Einschätzungsspielraum auch nicht dadurch, dass er der Vermeidung einer wei-

teren Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus durch die Schließung von Fitnessstudios eine 

größere Bedeutung beimisst als den (von der Antragstellerin in ihrer Antragsschrift heraus-

gestellten) positiven Effekten von Sport auf die psychische Gesundheit bzw. den mit dem 

Herunterfahren des öffentlichen Lebens einhergehenden Gefahren für die psychische und 

mentale Verfassung von (vulnerablen) Teilen der Bevölkerung. Insofern ist auch zu berück-

sichtigen, dass die Ausübung von Sport allein, zu zweit oder mit Angehörigen des gemein-

samen Haushalts weiterhin zulässig ist (vgl. § 20 Abs. 2 S. 1 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-

mungsVO) und sowohl die Antragstellerin als auch andere Fitnessstudios ihre Mitglieder 

durch Online-Angebote betreuen.  

Gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer vorübergehenden Schließung von Fitness-

studios muss das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin zurückstehen. Die Kammer 

verkennt nicht, dass Fitnessstudiobetreiber durch die Schließung ihrer Fitnessstudios er-

hebliche Einbußen erleiden können. Anders als andere Gewerbebetriebe sind Fitnessstu-

diobetreiber jedoch regelmäßig nicht auf die ständige Erwirtschaftung von täglichen Ein-

nahmen angewiesen. Fitnessstudios finanzieren sich üblicherweise durch Mitgliedsbei-

träge, die monatlich oder jährlich geleistet werden. Dadurch brechen den Fitnessstudios 

durch eine vorübergehende plötzliche Schließung nicht sofort sämtliche Einnahmen weg. 

Sie können grundsätzlich mit weiteren Einnahmen in Gestalt der Mitgliedsbeiträge rechnen. 

Soweit die Antragstellerin darauf verweist, dass ihre Mitglieder berechtigt sind, Beitrags-

zahlungen im Zeitraum der Schließung auszusetzen, mag dies zwar ggf. rechtlich zutref-
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fend sein; dass ihre Mitglieder oder Mitglieder anderer Fitnessstudios von dieser Möglich-

keit umfassend Gebrauch machen, ist aber nicht anzunehmen und wird von der Antragstel-

lerin auch nicht behauptet oder glaubhaft gemacht. Es gibt gerichtsbekannt viele Fitness-

studiomitglieder, die sich solidarisch zeigen und unter Weiterzahlung ihrer Beiträge ihre 

Mitgliedschaft aufrechterhalten. Im Übrigen zeigt der Internetauftritt der Antragstellerin (…) 

und anderer Fitnessstudiobetreiber (exemplarisch: …), dass Fitnessstudios die Möglichkeit 

haben, Online-Angebote oder sonstige Kompensationen für den Ausfall des Vor-Ort-Trai-

nings anzubieten. Zudem gibt es die Möglichkeit, Einnahmeausfälle zu strecken und in die 

Zukunft zu verlagern, indem etwa für den Fall der Weiterzahlung der Beiträge für den Zeit-

raum der Schließung nach Ende der regulären Vertragslaufzeit weiterhin für einen Zeit-

raum, der dem Zeitraum der Schließung entspricht, kostenfrei trainiert werden kann (vgl. zu 

einer ähnlichen Lösung auch OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 Bs 77/20, juris, Rn. 

38). 

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass es mittlerweile zahlreiche staatliche Förder- und 

Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen gibt, die aufgrund der Corona-Pandemie in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind (vgl. nur https://www.hamburg.de/bwi/me-

dien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/; siehe zudem im Bereich der 

Gesetzgebung etwa das Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantrags-

pflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie be-

dingten Insolvenz (COVInsAG) sowie das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbes-

serung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld). Vor diesem Hintergrund überschreitet 

der Verordnungsgeber seinen Einschätzungsspielraum nicht, wenn er dem öffentlichen In-

teresse an der Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus eine höhere Bedeutung beimisst als 

den – durch die o.g. Förder- und Unterstützungsmaßnahmen abgemilderten – wirtschaftli-

chen Einbußen von Fitnessstudiobetreibern. 

Der Vortrag der Antragstellerin zu ihrer konkreten wirtschaftlichen Situation gibt der Kam-

mer keinen Anlass zu einer anderen Würdigung. Zwar trägt die Antragstellerin vor, im No-

vember voraussichtlich einen Umsatzverlust in Höhe von EUR … zu erleiden. Diese Be-

hauptung der Antragstellerin ist aber nicht ansatzweise, auch nicht im Schriftsatz vom 

05.11.2020, glaubhaft gemacht worden. Die Antragstellerin hat insbesondere keine Anga-

ben zu ihren gewöhnlichen Umsätzen, zu ihren Umsatzeinbußen während der Schließung 

im Frühjahr 2020, zu den gewöhnlich jeden Monat geschlossenen neuen Verträgen sowie 

zu der Anzahl an Mitgliedern, die ihre Mitgliedsbeiträge für November nicht zahlen bzw. 

dies angekündigt haben, gemacht. Ebenso fehlt es an konkreten Angaben zu den von ihr 
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ggf. bereits erhaltenen staatlichen Fördergeldern oder sonstigen Unterstützungsmaßnah-

men (z.B. Kurzarbeitergeld). Dass die Antragstellerin sich aufgrund der vorübergehenden 

Betriebsschließung in einer existentiellen Notlage befinden würde, hat sie jedenfalls nicht 

ansatzweise glaubhaft gemacht.   

4. Eine Verletzung der Antragstellerin in ihren Grundrechten aus Art. 19 Abs. 3 i. V. m. 

Art. 12 Abs. 1 GG (Berufungsausübungsfreiheit), Art. 14 GG (in Gestalt des Rechts am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbetrieb) oder Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Hand-

lungsfreiheit) durch die verordnungsrechtlich erzwungene vorübergehende Schließung ih-

rer Fitnessstudios ist vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen nicht ersichtlich 

(vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 Bs 77/20, juris, Rn. 40). 

5. Schließlich wird die Antragstellerin durch die verordnete Schließung auch nicht in ihrem 

allgemeinen Gleichheitsrecht aus Art. 19 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG verletzt. 

Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet es dem Normgeber, wesent-

lich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Es sind nicht jegli-

che Differenzierungen verwehrt, allerdings bedürfen sie der Rechtfertigung durch Sach-

gründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemes-

sen sind. Dabei gilt ein stufenloser, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter ver-

fassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, son-

dern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen 

bestimmen lassen (BVerfG, Beschl. v. 18.07.2012, 1 BvL 16/11, juris, Rn. 30 m.w.N.). 

Dies zugrunde gelegt, ist in der unterschiedlichen Behandlung von Fitnessstudios gegen-

über den von der Antragstellerin herangezogenen „Einzelhandelsfilialen beliebter Textilket-

ten“ und Friseurbetrieben kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu sehen. 

Es handelt sich insbesondere nach der unter 3. b) getroffen Würdigung der Aerosolbelas-

tung bei Trainingsvorgängen um Sachverhalte, die im Hinblick auf die jeweilige Gefahr von 

Infektionen und schweren Krankheitsverläufen unterschiedlich zu würdigen sind (vgl. OVG 

Hamburg, Beschl. v. 20.05.2020, 5 Bs 77/20, juris, Rn. 43).  

Auch soweit die Antragstellerin der Sache nach eine Ungleichbehandlung mit anderen Ge-

werbetreibenden geltend macht, die ihre Betriebe nicht schließen müssen, obwohl – so die 

Antragstellerin – an ihrer Öffnung kein (höheres) gesamtgesellschaftliches Interesse be-

stehe, dürfte diese Ungleichbehandlung nach Auffassung der Kammer gerechtfertigt sein. 

Unabhängig davon, ob an der Öffnung der von der Antragstellerin genannten Betriebe (Ein-

kaufszentren, Einzelhändler, Großhändler, Friseure) tatsächlich kein höheres öffentliches 
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Interesse besteht, rechtfertigt sich die Ungleichbehandlung jedenfalls aus der in Fitnessstu-

dios aufgrund der erhöhten Aerosolbelastung höheren Infektionsgefahr sowie aus dem le-

gitimen Anliegen des Verordnungsgebers, durch Appelle (vgl. § 3 Abs. 1 HmbSARS-CoV-

2-EindämmungsVO) und Verbote (vgl. §§ 4a, 4b, 14, 15, 20 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-

mungsVO) Aktivitäten im öffentlichen Raum, die im weiten Sinne der privaten Lebensfüh-

rung bzw. Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, auf ein Minimum zu reduzieren, um die Aus-

breitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen.  

III. 

Aus den unter I. genannten Gründen bleibt auch der Hilfsantrag, der sachdienlich dahinge-

hend auszulegen ist, dass die Antragstellerin die einstweilige sanktionsfreie Duldung des 

Betriebs ihrer … Fitnessstudios unter Beachtung der Vorgaben aus § 20 Abs. 5 HmbSARS-

CoV-2EindämmungsVO vom 30.06.2020 in der Fassung der Achtzehnten Verordnung zur 

Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 23.10.2020 

(HmbGVBl. S. 547) begehrt, ohne Erfolg.  

Über die im Schriftsatz vom 05.11.2020 enthaltene „Antragserweiterung“ in Bezug auf das 

in § 20 Abs. 1 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO enthaltene Verbot, in öffentlichen und 

privaten Sportanlagen Sport zu betreiben, war nicht zu entscheiden, da die Antragstellerin 

diese „Antragserweiterung“ nur für den Fall gestellt hat, dass das Verbot, Fitnessstudios für 

den Publikumsverkehr zu öffnen, unwirksam ist. Dies ist, wie ausgeführt, nicht der Fall.  

IV. 

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Festsetzung des 

Streitwertes beruht auf §§ 53 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG. Die wirtschaftliche Bedeutung der 

Sache bemisst sich hierbei nach Auffassung der Kammer nicht nach dem geschätzten Um-

satzverlust für den Zeitraum der Betriebsschließung, sondern nach dem entgangenen Ge-

winn für den Zeitraum der Betriebsschließung. Das Gericht hat hierbei angesichts der Tat-

sache, dass die Antragstellerin den behaupteten Umsatzverlust in Höhe von EUR … nicht 

substantiiert dargelegt hat, einen Streitwert in Höhe von EUR 15.000 zugrunde gelegt. Eine 

Reduzierung des Streitwerts ist im Hinblick auf einen bloß vorläufigen Charakter des Eilver-

fahrens nicht vorzunehmen, da mit der begehrten Feststellung die Hauptsache vorwegge-

nommen worden wäre.  

 

 

 


